
 

 

1 Kurzinformation zum Sinn u. Zweck des Formulars (Infotext 1) 
 
Mit dieser Anzeige legen Sie Ihre Gewerbeberechtigung(en) zurück. Wenn Sie 
jedoch ein Gewerbe vorübergehend ruhen lassen wollen und die 
Gewerbeberechtigung bestehen bleiben soll, ist dies nur der Wirtschaftskammer 
mitzuteilen. Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie den roten "INFO"-Knopf 
drücken.  

2 „Roter-Info-Knopf“  -  Allgem. Info zum Formular und Verfahren 
 

Gewerbe - Zurücklegung 
 
Diese Meldung ist Grundlage für die Löschung einer Eintragung im 
Gewerberegister. Sie ist unwiderruflich. Eine rückwirkende Zurücklegung der 
Gewerbeberechtigung ist nicht möglich, eine Wirksamkeit für einen späteren Tag 
kann jedoch angegeben werden.  
 
Wenn Sie ein Gewerbe nur vorübergehend nicht ausüben wollen, die Berechtigung 
aber aufrecht bleiben soll, ist das Ruhen der Gewerbeausübung der 
Wirtschaftskammer mitzuteilen.  
 
Der Gewerbeschein (oder die Konzessionsurkunde oder der Bewilligungsbescheid) 
muss im Original zurückgegeben werden. 
 
Information zu allfälligen Kosten finden Sie beim Bundesministerium für Wirtschaft 
und Arbeit. 
 

e-Government: Erhebungsbogen für Formulare 
 

Bezeichnung (Titel) Gewerbe – Zurücklegung  

Aufraggeber (Dienststelle)  

Verfahrensbereich 
Leistungsgruppe 

Wirtschaft und Tourismus (WT) 
Gewerbeverfahren (G) 

Ansprechpartner Dienststelle  

Formular-Nummer WTG-nnnn-01/2003 Gewerbe – Zurücklegung  



 

3 Eigentlicher Aufbau des Antragsformulars     
 
3.0  Auswahl des Formulars 
 
Formularbaustein AUSW mit folgenden Möglichkeiten: 
 

?? eine Einzelperson oder ein(e) Einzelunternehmer/in 
?? eine Einzelperson oder ein(e) Einzelunternehmer/in durch eine Vertretung  
?? eine juristische Person oder Personengesellschaft 
?? eine juristische Person oder Personengesellschaft durch eine Vertretung 
 

 
 
 Anmerkung: In Abhängigkeit von der getroffenen Auswahl werden die entsprechenden 
Formulare bereitgestellt.   
 
3.1 A  Antragsteller/in ist Einzelperson oder Einzelunternehmer/in (optional) 
 
Formularbaustein N-PERS1: Familienname, akademischer Grad, Vorname, 
Geschlecht 

 
 
 
3.1 B Antragsteller/in ist juristische Person oder Personengesellschaft 
(optional) 
 
Formularbaustein J-PERS2: Firma/Bezeichnung, Österr. Firmenbuchnummer   

 
 
3.1 C Antragsteller ist Vertreter (optional) 
 
Formularbaustein VERTR:   Name/Bezeichnung, Vollmacht (Menüauswahl: 
Vollmacht liegt vor, Vollmacht liegt bei, Eingabemöglichkeit für eine weitere 
Begründung) Adresse Österreich: Straße, Hausnummer (von, bis, Stiege, Tür), 
Postleitzahl, Ort 
 



                         
 
3.2 Adresse und Kontakte 
 
Formularbaustein ADRK1:  Straße, Hausnummer (von, bis, Stiege, Tür),  Postleitzahl 
(Staatencode kann eingetragen werden; allenfalls Vorbelegung des Feldes mit „A-
....“), Ort;  Telefon, E-Mail 
  

          
          

 
 
3.3  Zurücklegung 
 
Anmerkung: In der Praxis wird in vielen Fällen nicht nur ein einziges Gewerbe zurückgelegt. Es soll daher 
möglich sein, mehrere Gewerbe gleichzeitig zurückzulegen. 
Da jedoch jede einzelne Zurücklegung zu einem eigenen Tatbestand (Akt) führen muss, soll in diesem Formular – 
nach der Fehlerprüfung und nach der Bestätigung des elektronischen Einlangens dieser Meldung – die 
Möglichkeit zur Wiederholung dieses Vorganges angeboten werden. Die Daten der zuletzt gesendeten 
Zurücklegung sollen nicht nochmals eingegeben werden müssen. 
Wenn dieses Erfordernis nicht mit einem dynamischen Verfahren abgedeckt werden kann, muss im statischen 
Formular die Möglichkeit zur Nennung von max. 5 zurückzulegenden Gewerbeberechtigungen vorgesehen 
werden (Wiederholung des nachfolgenden Bausteins, Zeile 1 bis 5). 
 

Feldname am Formular Muss Fixtext 
keine 
Eingabe 

Feld-
hilfe 

Querverweis 
zu Feldhilfe 

Feldtyp Anmerkungen 

Ich lege/Wir legen mit 
Wirksamkeit vom  

                     

(Datum) 
               

Vorbelegt 
mit 
tt.mm.jjjj 

folgende  
Gewerbeberechtigung zurück: 

                     



Registernummer     REG             
Gewerbewortlaut                      
Wollen Sie in der Folge noch 
weitere zurückgelegte 
Berechtigungen melden? 

                     

(Auswahlfeld)                Vorbelegt 
mit  nein 

 

3.4  Beilagen (Beilage 2 optional bei einer Vertretung) 
 

  
Nr 

 
Bezeichnung der Beilage 

Original oder 
beglaubigte Kopie 

erforderlich 

Kopie oder E-
Dokument erlaubt 

1 Gewerbeschein (oder Konzessionsurkunde oder Bewilligungsbescheid) 
im Original 

  
2 Vollmacht, nicht erforderlich für berufsmäßige Parteienvertreter   

 
 
3.5  Allfällige Anmerkungen zum Antrag 

 
Formularbaustein ANM 
 

 

4 Information zur weiteren Vorgangsweise (Infotext 2)  
 
4.1 Antragsteller erlaubt E-Mail zur Kommunikation 
4.2 Antragsteller wünscht keine E-Mail-Kommunikation 

 
Formulierung hängt von den Regelungen der jeweiligen Behörde ab! 

 

5 Feldhilfen 

5.1 Feldhilfe für Standarddaten (müssen nicht in jedem Formular vorkommen!)   
         

Quer-
verweis Text mit Überschrift 

STAAT Bezeichnung des Staates 
Wählen  Sie den Staat, dem Sie angehören, aus dem Staatenverzeichnis des 
help.gv.at aus. 



Quer-
verweis Text mit Überschrift 

SVNR Österr. Sozialversicherungsnummer 
Geben Sie die österreichische Sozialversicherungsnummer in voller Länge 
ein und zwar in der Form NNNN-TTMMJJ ein (NNNN ist die 4-stellige 
laufende Nummer, TTMMJJ ist in der Regel das Geburtsdatum). Ist die 
Versicherungsnummer nicht bekannt, schreiben Sie das Geburtsdatum in 
der Form 0000-TTMMJJ. 

ORT Ortskennzahl (auch: Gemeindekennzahl) 
Wählen Sie aus dem Verzeichnis der Gemeinden den Namen des 
betreffenden Ortes aus. 

KAT Katastralgemeinde 
Wählen Sie die zutreffende Katastralgemeinde aus dem Verzeichnis des 
Behördenführers aus. 

FIRMA Name/Bezeichnung 
Führen Sie den vollen Wortlaut Ihrer Firma entsprechend der Eintragung im 
Firmenbuch an oder nennen Sie die offizielle Bezeichnung Ihrer Institution.  

MAIL E-Mail-Adresse 
Standardtext 

VOLL Kein Nachweis, da.... 
Nennen Sie einen der folgenden Gründe, bei denen kein Nachweis einer 
Vollmacht erforderlich ist: 
*  Familienmitglied, Haushaltsangehörige/r oder Angestellte/r 
*  Funktionär (mit Angabe der beruflichen Situation zB  Wirtschaftskammer 
Osterreich.) 

 

5.2 Feldhilfe für antragsbezogene Daten  
    
 
REG 

Registernummer 

Geben Sie hier für die zurückgelegte Gewerbeberechtigung die Nummer 
des Gewerberegisters an. Sie finden diese Nummer auf dem Gewerbeschein 
oder einem Registerauszug. 

Ist die Registernummer nicht bekannt, führen Sie bitte den Wortlaut des 
betreffenden Gewerbes an. 

Anmerkung: Eines der beiden Felder muss jedenfalls ausgefüllt sein. 
 

 
20.1.2003 HW 


